Kooperationsvertrag zwischen Parteien eines ZIM-Projekts 
zwischen der
PARTNER
ANSCHRIFT
- nachfolgend XXXXXXX genannt -
und der
Technischen Universität Dresden	
01062 Dresden
vertreten durch den Kanzler, 
für das Institut für XXXXXXX
Professur für XXXXXXXXXX
vertreten durch XXXXXXXXXX
- nachfolgend TU DRESDEN genannt -
- im Weiteren jeweils einzeln „Partei“ oder gemeinsam „Parteien“ genannt - über die gemeinsame Durchführung eines ZIM-Projekts (im Weiteren „PROJEKT“ genannt).
„PROJEKTBEZEICHNUNG“
(PROJEKTAKRONYM)
Ansprechpartnerin PARTNER:
Projektleiter:				XXXXXXX
Tel./Fax/@:	+49-XXXXX		XXXXXXX
Arbeitsverantwortlicher:		XXXXXXX
Tel./Fax/@:	+49-XXXXX		XXXXXXX	

Ausführende Stelle an der TU DRESDEN: 
Institut für XXXXXX
ANSCHRIFT
Projektleitung: 				XXXXXX
Tel./Fax/@: 	0351 463 39300, 	XXXXXX
Arbeitsverantwortliche/r:		XXXXXX
Tel./Fax/@:	0351 463 44031	XXXXXX
Vorbemerkungen
Die Parteien haben beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWE) eine Förderung im Rahmen des „Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand“ (ZIM) – Teil Kooperation KF beantragt, die gewährt worden ist.
[bookmark: _Ref49168529]Definitionen
SCHUTZRECHTE
Angemeldete oder erteilte Patente, Gebrauchsmuster, Design, Topographien von Halbleiter-erzeugnissen, ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel oder andere Produkte, für die solche Zertifikate erlangt werden können, und Sortenschutzrechte sowie Urheberrechte (einschließlich Software, inklusive Source Codes und Algorithmen) und verwandte Schutzrechte. 
KNOW-HOW 
Gesamtheit praktischer und theoretischer Kenntnisse, die durch Erfahrungen und Versuche gewonnen werden, und die geheim, das heißt nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich sind, weiterhin wesentlich, das heißt für den Vertragsgegenstand nach Art. 2 von Bedeutung und nützlich sind, und identifiziert sind, das heißt umfassend genug beschrieben sind, so dass geprüft werden kann, ob sie die Merkmale „geheim“ und „wesentlich“ erfüllen. 
ERGEBNISSE 
Resultate der Forschung und Entwicklung, die bei der Durchführung dieses Vertrages entstehen. 
BACKGROUND
Erfindungen, die zum Zeitpunkt des Projektbeginns nach Art. 4 Abs. (1) gemeldet (§ 5 ArbEG) oder veröffentlicht wurden, Erfindungen, die zum Zeitpunkt des Projektbeginns gemacht worden sind, sowie zum Zeitpunkt des Projektbeginns vorhandenen SCHUTZRECHTE und KNOW-HOW.  
FOREGROUND
Nach Projektbeginn (siehe Art. 4 Abs. (1)) auf die ERGEBNISSE gemeldete (§ 5 ArbEG) oder gemachte Erfindungen, sowie nach Projektbeginn entstandene SCHUTZRECHTE und KNOW-HOW, sofern diese jeweils auf ERGEBNISSEN basieren.
[bookmark: _Ref49168323]Zielstellung des PROJEKTS
(1) Ziel des beantragten PROJEKTES ist XXXXXXXXXXXXXXX. 
(2) Der Inhalt des PROJEKTS ist in einer Projektbeschreibung dargelegt (Anlage 4 des Formblattsatzes), die somit Bestandteil des Kooperationsvertrages (im Weiteren „Vertrag“ genannt) ist. Diese beinhaltet auch ein Konzept zur Erfolgskontrolle (Meilensteine). Die zu entwickelnde Systemlösung setzt sich aus den folgenden Teilen zusammen:
Teilprojekt TU DRESDEN:
· XXXXXXXXXXXXXXX
Teilprojekt PARTNER:
· XXXXXXXXXXXXXXX
Entwicklungsanteile der Parteien
1. Die Parteien organisieren ihre Zusammenarbeit auf der Grundlage eines abgestimmten Arbeitsplanes und abgegrenzter Teilprojekte.
Der Arbeitsplan (Anlage 5 des Formblattsatzes) ist Bestandteil des Vertrages.
Zeit-/Aufwandskalkulation ebenso wie Ablauf- und Kapazitätsplanung entsprechen der Ergänzung zu Anlage 4 des Formblattsatzes, die somit auch Bestandteil dieses Vertrages werden. 
[bookmark: _Ref49240235]Projektdurchführung und Laufzeit des Vertrages 
1. [bookmark: _Ref49248524]Die Laufzeit dieses Vertrages – entspricht dem in den Bescheiden des BMWE genannten Bewilligungszeitraum und beginnt am XX.XX.XXXX und endet am XX.XX.XXXX. Falls es zur Durchführung des PROJEKTS notwendig ist, werden sich die Parteien um eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums bemühen. Die Laufzeit dieses Vertrages verlängert sich dann entsprechend.   
Für die Koordinierung des PROJEKTS ist die TU Dresden zuständig.
Jede Partei nimmt eigenverantwortlich die Bearbeitung ihrer Forschungs- und Entwicklungsaufgaben in Übereinstimmung mit ihrem Zuwendungsbescheid wahr. Die Parteien werden eng kooperieren und beraten sich in regelmäßigen Abständen über den Stand der Bearbeitung, um das PROJEKT zum Erfolg zu führen.
Jede Partei darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit dem PROJEKT Dritter bedienen. Die Parteien sind über die Vergabe entsprechender Unteraufträge fortlaufend zu informieren. Die den Unterauftrag vergebende Partei hat dabei sicherzustellen, dass sie ihren Verpflichtungen aus diesem Vertrag, insbesondere im Hinblick auf die im Unterauftrag gefassten Aufgaben, vollumfänglich nachkommen kann. 
Erkennt eine der Parteien, dass ein vorgesehener Termin nicht eingehalten werden kann, so ist das der anderen Partei unverzüglich mitzuteilen.
Eine Kündigung ist nur aus wichtigem Grund möglich und hat schriftlich zu erfolgen. Einen wichtigen Grund stellen insbesondere die Nichtförderung, die wesentliche Einschränkung oder Modifizierung der Förderung, die Einstellung oder Reduzierung der Förderung gegenüber einer oder mehreren Parteien, das Auslaufen der Förderung oder der Umstand, dass die Ergebnisse zeigen, dass die Zielsetzung des PROJEKTS nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand realisiert werden kann, dar. Die Kündigung ist schriftlich dem Projektträger, dem Projektkoordinator und den anderen Parteien mitzuteilen. Die kündigende Partei wird einen Abschlussbericht erstellen sowie auf Wunsch die von der Partei erhaltenen Unterlagen, Dokumentationen, Datenträger und Objekte zurückgeben. 
Im Falle des Ausscheidens einer Partei beschränken sich ihre Rechte auf die ihr bis zum Zeitpunkt der Kündigung zur Verfügung gestellten Forschungs- und Entwicklungsergebnisse. Die nicht erfüllten Aufgaben einer ausscheidenden Partei können in Abstimmung mit dem Zuwendungsgeber durch eine neue Partei übernommen werden. Die Rechte an den Ergebnissen gemäß Art. 6 und 7 dieses Vertrages stehen der ausscheidenden Partei nur für die Arbeitsergebnisse zu, die vor dem Zugang der Kündigung erzielt wurden, sowie für Erfindungen, die vor diesem Zugang entstanden sind. Verpflichtungen der ausscheidenden Partei gemäß der Art. 5 bis 8 gelten auch nach ihrem Ausscheiden für alle Ergebnisse und Schutzrechte, die sie im Zusammenhang dieses PROJEKTES erhalten hat, oder deren Durchführung sie im Rahmen des PROJEKTES übernommen bzw. begonnen hat.
[bookmark: _Ref49262161]Vertraulichkeit
1. [bookmark: _Ref49341572]Die Parteien werden alle vertraulichen Informationen, die ihnen im Rahmen der Zusammenarbeit bekannt werden, und die als solche gekennzeichnet sind oder die nach mündlicher Mitteilung in schriftlicher Form (einschließlich Email), welche der anderen Partei innerhalb von dreißig Tagen zugeht, vertraulich behandeln. Diese Verpflichtungen enden nach einem Zeitraum von 5 Jahren nach Vertragsende gemäß Art. 4 Abs. (1). Vertrauliche Informationen können hierbei auch solche Informationen sein, die während einer mündlichen Präsentation oder Diskussion bekannt werden.
Die jeweils empfangende Partei gibt vertrauliche Informationen nur an diejenigen Mitarbeiter (im Folgenden „berechtigte Empfänger“) weiter, die für die Durchführung des PROJEKTs Zugang zu den vertraulichen Informationen benötigen. Jede Partei stellt sicher, dass seine berechtigten Empfänger, die dem PROJEKT zugeordnet sind, angewiesen und verpflichtet sind, die Anforderungen der geltenden Datenschutzgesetze, insbesondere der DSGVO, zu befolgen. Die jeweils empfangende Partei ist für die Verletzung der Vertraulichkeit durch seine berechtigten Empfänger verantwortlich. Darüber hinaus dürfen vertrauliche Informationen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der offenbarenden Partei Dritten gegenüber nicht offengelegt werden.
Die Parteien werden vertrauliche Informationen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der jeweils offenbarenden Partei nutzen und auch nach Beendigung dieser Vereinbarung vertraulich behandeln. 
Die Vertraulichkeitsverpflichtung gemäß Art. 5 Abs. (1) besteht nicht, wenn und soweit die betreffenden Informationen nachweislich
der empfangenden Partei bei Erhalt der vertraulichen Information bereits bekannt waren oder
der Öffentlichkeit nach Erhalt der vertraulichen Information bekannt oder allgemein zugänglich waren oder
der Öffentlichkeit nach Erhalt der vertraulichen Information ohne Mitwirken oder Verschulden einer Partei bekannt oder allgemein zugänglich werden oder
Informationen entsprechen, die der empfangenden Partei zu irgendeinem Zeitpunkt von einem berechtigten Dritten offenbart oder zugänglich gemacht werden oder
von einem Mitarbeiter der empfangenden Partei ohne Kenntnis der vertraulichen Information entwickelt wurde.
BACKGROUND und FOREGROUND
[bookmark: _Ref49344684](1) 	Der BACKGROUND sowie der FOREGROUND verbleiben im Eigentum der jeweiligen Partei, sofern die Parteien nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart haben. 
1. Die Parteien informieren sich nach bestem Wissen, unter Anwendung der erforderlichen Sorgfalt zum Projektbeginn über BACKGROUND, soweit dieser voraussichtlich für die Umsetzung des PROJEKTES oder die Nutzung der ERGEBNISSE erforderlich ist. Die Informationspflicht umfasst auch die Information darüber, ob und inwieweit der jeweilige Inhaber bei der Nutzung des BACKGROUNDS, etwa durch Nutzungsberechtigungen Dritter, beschränkt ist. 
Die Parteien räumen sich auf Verlangen an BACKGROUND, soweit sie dazu berechtigt sind und soweit zur Durchführung des PROJEKTS notwendig, ein nichtausschließliches, nichtübertragbares, unentgeltliches Nutzungsrecht für die Dauer und Durchführung des Projektes ein. Ebenso räumen sich die Parteien auf Verlangen gegenseitig an dem während der Durchführung des PROJEKTES entstandenen FOREGROUND ausschließlich für Zwecke und Dauer des PROJEKTES ein nichtausschließliches, nichtübertragbares und unentgeltliches Nutzungsrecht ein, soweit dies zur Durchführung des PROJEKTES zwingend notwendig ist und der Inhaber des FOREGROUND zum jeweiligen Zeitpunkt der Einräumung hierzu berechtigt ist.
[bookmark: _Ref49345237]Soweit im Rahmen des PROJEKTES FOREGROUND entsteht, welcher ausschließlich von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern einer Partei erarbeitet wurde, steht dieser ausschließlich dieser Partei zu. Sie ist frei, die ERGEBNISSE zu SCHUTZRECHTEN anzumelden, weiter zu verfolgen oder fallen zu lassen. Die Kosten hierfür trägt diese Partei allein.  
Keine Partei ist zu einer Anmeldung von SCHUTZRECHTEN verpflichtet. Ist die Partei an einer prioritätsbegründenden Schutzrechtsanmeldung nicht interessiert, bietet sie die Erfindung zuerst der anderen Partei zur Übertragung zu marktüblichen Bedingungen gemäß Art. 7 (6) an (Erstverhandlungsrecht). Eine solche Option ist spätestens zwei Monate nach Mitteilung schriftlich gegenüber der anbietenden Partei anzunehmen, anderenfalls verfällt sie.
Sofern das Optionsrecht in Anspruch genommen wird, wird die anbietende Partei die Erfindung entsprechend dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) dem Erfinder gegenüber unbeschränkt in Anspruch nehmen. 
ERGEBNISSE, an denen Mitarbeiter mehrerer Parteien beteiligt sind, gehören diesen Parteien gemeinsam. Bei gemeinsamen Erfindungen (Gemeinschaftserfindungen) werden sich die jeweiligen Parteien unverzüglich über die Anmeldung (einschließlich der Federführung im Einzelfall), Verteidigung, Kostentragung sowie ggf. über die Nutzung und Verwertung abstimmen. Im Fall der beabsichtigten Nutzung einer Gemeinschaftserfindung gemäß Art. 7 (5), werden sich die Parteien im jeweiligen Einzelfall in freundschaftlicher Weise abstimmen und ggf. eine gesonderte schriftliche Vereinbarung treffen. Dazu ist gemäß dem Unionsrahmen der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation der Beitrag der einzelnen Parteien sorgfältig zu bewerten. Das Ergebnis der Bewertung ist zu dokumentieren. Die Parteien sind sich darüber einig, dass im Falle der kommerziellen Nutzung durch eine an der Anmeldung beteiligte Partei, der anderen Partei entsprechend der Regelung in Art. 7 (6) ein finanzieller Ausgleich zu zahlen ist

Ist eine Partei an einer Schutzrechtsanmeldung, der Weiterverfolgung einer Patentanmeldung oder eines erteilten Schutzrechtes auf Basis einer Gemeinschaftserfindung nicht interessiert, wird sie ihren Anteil an dem Schutzrecht zuerst der anderen Partei zur Übernahme zu marktüblichen Bedingungen entsprechend der Regelung in Art. 7 (6) anbieten (Erstverhandlungsrecht). Ein solches Angebot ist spätestens zwei Monate nach Mitteilung schriftlich gegenüber der anbietenden Partei anzunehmen oder es verfällt. Diese Anbietungspflicht endet ein Jahr nach Beendigung des PROJEKTES.
Die übertragende Partei behält für nichtkommerzielle Zwecke ein kostenloses, nicht übertragbares und nicht ausschließliches Nutzungsrecht an dem Schutzrecht. 
Überträgt die TU DRESDEN ihren Anteil an einer Gemeinschaftserfindung auf die andere Partei, so ist die TU DRESDEN bei einer prioritätsbegründenden Erstanmeldung von dieser als Mitanmelder zu benennen. Die Mitanmeldung erfolgt ausschließlich zu dem Zweck, die TU DRESDEN in Patentdatenbanken recherchierbar nachzuweisen. Aus dieser Mitinhaberschaft erwachsen der TU DRESDEN daher keinerlei Rechte gegenüber der anmeldenden Partei; insbesondere ist die TU DRESDEN nicht berechtigt, gegenüber Dritten ohne Zustimmung der anmeldenden Partei die Schutzrechte betreffende Handlungen vorzunehmen. Die TU DRESDEN wird zudem einer Umschreibung der Mitinhaberschaft unmittelbar nach Offenlegung zustimmen. Die TU DRESDEN ist verpflichtet, die für die verschiedenen Patentbehörden erforderlichen Erklärungen abzugeben. Die TU DRESDEN hat das Recht, auf die Mitinhaberschaft zu verzichten. Der Verzicht bedarf der Schriftform.
Jede Partei trägt die Arbeitnehmererfindervergütung ihrer jeweiligen Arbeitnehmer selbst.
[bookmark: _Ref49262134]Gemeinsame Nutzung der Ergebnisse, Veröffentlichungen
1. Die Parteien werden sich über die erzielten ERGEBNISSE und den Fortgang der Arbeiten unterrichten sowie die Zwischen- und Schlussberichte austauschen. Sollten im Rahmen des PROJEKTS schutzfähige ERGEBNISSE erzielt werden, teilen sich die Parteien dies umgehend mit. Die Partei, die eine bei ihr im Rahmen des PROJEKTS entstandene Erfindung zum SCHUTZRECHT anmeldet, wird die anderen Parteien darüber unverzüglich informieren.
Die Parteien stellen sich erarbeitete Teil- und Zwischenergebnisse für die Zwecke und die Dauer des PROJEKTS unentgeltlich zur Verfügung. Sie räumen sich hierzu ein gegenseitiges, nichtausschließliches, nichtübertragbares Nutzungsrecht ein. 
Soweit eine Partei ERGEBNISSE oder des FOREGROUND einer anderen Partei außerhalb der Durchführung oder nach Beendigung des PROJEKTS nutzen möchte, ist die beabsichtigte Nutzung innerhalb von 6 Monaten nach Projektende der jeweiligen Partei anzuzeigen. Gleiches gilt für BACKGROUND, soweit die jeweilige Partei dazu berechtigt ist und unter der Voraussetzung, dass dieser untrennbar mit den ERGEBNISSEN verschmolzen ist und für die Verwertung der ERGEBNISSE zwingend erforderlich ist. 
Die Parteien sind sich darin einig, dass jegliche Nutzungshandlungen im Rahmen der Bearbeitung des PROJEKTS hinsichtlich der von der anderen Partei erlangten Informationen und Gegenstände kein Vorbenutzungsrecht begründen. 
Die unmittelbare Vermarktung und der Vertrieb der ERGEBNISSE erfolgt durch PARTNER. Dabei konzentriert sich PARTNER auf die Vermarktung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [und die Einwerbung von Lizenzverträgen]. Es wird vereinbart, dass PARTNER im Fall der Vermarktung oder der praktischen betrieblichen Nutzung der ERGEBNISSE oder des FOREGROUND von der TUD auf Wunsch nicht ausschließliche, unterlizenzierbare Nutzungsrechte gemäß den folgenden Regelungen in Art. 7 Abs. 6 erhält. 

OPTION 1: Nutzungsrechte an Ergebnissen für PARTEI mit Erfolgsbeteiligung der TUD
(5) Die TU DRESDEN wird in Übereinstimmung mit Art. 7 Abs. (3) an den Lizenz- und Verkaufserlösen, welche [den Industriepartner vollständig benennen] aus den ERGEBNISSEN erzielt, angemessen beteiligt. Die Höhe der Beteiligung richtet sich nach den konkreten Anteilen der Parteien im Einzelfall. Die Verkaufspreiskalkulation von … enthält hierzu einen marktüblichen Lizenzaufschlag, der an die TU DRESDEN abgeführt wird.  Für die Zeit nach dem Ende des PROJEKTS gemäß Art. 4, Abs. (1) ist auf Basis dieses Vertrages ggf. eine Folgevereinbarung abzuschließen, die alle Belange der Vermarktung und des Vertriebes beinhaltet.

OPTION 2: Nutzungsrechte an Ergebnissen für PARTEI mit Festpreis an TUD 
(6)	(a) Die TU Dresden erhält für jede Übertragung einer eigenen Erfindung gem. Art. 6, Absatz 4, die ausschließlich von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der TU Dresden erarbeitet wurde, eine einmalige Summe in Höhe von XX.XXX,XX EUR (XXXXXXXXXX Euro), zzgl. USt..      
(b) Die TU Dresden erhält für die jede Übertragung eines Anteils an einer gemeinsamen Erfindung gem. Art. 6, Absatz 5 eine einmalige Summe in Höhe von XX.XXX,XX EUR (XXXXXXXXXX), zzgl. USt.. 
(c) Darüber hinaus erhält die TU Dresden für die Einräumung nichtausschließlicher, unterlizenzierbarer Nutzungsrechte am FOREGROUND (ausschließlich übertragener eigener oder gemeinsamer Erfindungen) eine einmalige Summe in Höhe von XX.XXX,XX EUR (XXXXXXXXXX Euro), zzgl. USt..  
(7)	Hat die TU Dresden der PARTNER Erfindungen gem. Abs. 6 (a), oder Erfindungsanteile gem. Abs. 6 (b) übertragen oder Nutzungsrechte gem. Abs. 6 (c) zu Bedingungen eingeräumt, die dazu führen, dass die vereinbarte Vergütung unter Berücksichtigung dieser Vertragsbeziehung in einem auffälligen Missverhältnis im Sinne einer wesentlichen Änderung der Geschäftsgrundlage zu den direkten Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung des FOREGROUND steht, so werden die Parteien auf Verlangen den Vertrag dergestalt anpassen, dass der TU Dresden den Umständen nach eine angemessene, marktübliche Beteiligung gewährt wird. 
(6) Die TU DRESDEN erhält das Recht auf diskriminierungsfreie Veröffentlichung und Verbreitung Ihrer ERGEBNISSE. In Veröffentlichungen ist auf die Autoren der wissenschaftlichen Ergebnisse, auf die Parteien sowie auf die Finanzierung des PROJEKTS durch das BMWE hinzuweisen.
[bookmark: _Ref49262209]Haftung und Gewährleistung
1. Die Parteien werden die von ihnen im Rahmen des PROJEKTS jeweils übernommenen Arbeiten sachgemäß und nach bestem Wissen, unter Berücksichtigung des neuesten Standes von Wissenschaft und Technik ausführen.
Die Parteien haften gegenseitig, soweit gesetzlich zulässig, nicht für Schäden, die sie im Zusammenhang mit der Arbeit im Rahmen dieses Vertrages sich, ihren Einrichtungen oder ihrem Personal zufügen, es sei denn, dass derartige Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind. Sie stellen sich gegenseitig entsprechend frei. Die Haftung der Parteien ist auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens beschränkt und der Höhe nach auf die Höhe der Fördersumme. Für Produktionsausfall, Betriebsunterbrechung und sonstige Mangelfolgeschäden (auch Produkthaftung) wird keine Haftung übernommen.
[bookmark: _Ref49346809]Soweit die Parteien im Einzelfall nichts Anderes regeln, übernehmen sie gegenseitig, soweit gesetzlich zulässig, keine Gewährleistung dafür, dass im Rahmen des Vertrages zur Verfügung gestellte Informationen, Unterlagen oder Gegenstände richtig, brauchbar und vollständig sind oder dass durch ihre Anwendung oder Benutzung keine Rechte Dritter verletzt werden oder sonstige Schäden entstehen. Soweit den Parteien Hinweise auf in- und ausländische gewerbliche Schutzrechte bekannt sind oder werden, die einer gewerbsmäßigen Benutzung von Vertragserzeugnissen oder einer sonstigen Verwendung entgegenstehen könnten oder diese einschränken, werden sie sich gegenseitig hierauf aufmerksam machen. Die Parteien übernehmen jedoch, soweit gesetzlich zulässig, keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit solcher Angaben. Schadensersatzansprüche aus diesem Grund sind ausgeschlossen. 
Von der Haftungsbeschränkung ausgenommen sind weiterhin Ansprüche der Parteien aus der Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die anderen Parteien regelmäßig vertrauen dürfen (Kardinalpflichten).
Sonstiges
1. Jede Partei hat die Pflichten, die ihr aufgrund der Förderzusage durch das BMWE auferlegt werden, einzuhalten und ist hierfür eigenständig verantwortlich.
Die Förderbedingungen des BMWE haben Vorrang vor diesem Vertrag.
Der Vertrag existiert in zwei Originalen. Jede Partei erhält ein Original. 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages müssen als solche gekennzeichnet sein und bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für das Abbedingen des Schriftformerfordernisses.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht. Vielmehr ist die nicht rechtsgültige Bestimmung durch eine möglichst sinnentsprechende, rechtsgültige Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Gleiches gilt sinngemäß für den Fall, dass eine Vertragslücke offenbar wird.

  Anlage A:	Arbeitsplan gemäß Förderantrag




PARTNER
ORT,


______________________________________________                     ______________________________________________


Technische Universität Dresden
Dresden,



______________________________________________                     ______________________________________________
Dipl.-Ök. Jan Gerken 					xxxx
Kanzler der TU Dresden 				Projektleitung
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